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17. fordert alle Staaten und znstllnd1gen intematIonalen 
OrganisatIonen ~ mit dem GeneraIsekretlI bei der ErfiIIlung 
seines Auftrags voll zusammenzuarl:leiten; 

18. bittet die zustllmtigen internationalen 0lgaDisatI0nen, 
die Auswirkungen des InkrafttreteDs des 0bereiDk0mmens in 
ihrem jeweiligen Zustllndigkeitsbereich zu bewerten und 
aufzuzeigen, welche zusälzlichen Maßnahmen infolge seines 
Irdaaftbe1ens gegebenenfalls etgIiffen werden mfIssen, um ein 
einheitliches, konsequentes und koordiniertes Vorgehen bei 
der Anwendung der Bestimmungen des ÜbereinkotIunen im 
gesamten System der Vereinten Nationen sicherzuste\len'''; 

19. ersucht den Oenera1sekre1är, einen umfassenden 
Bericht i1ber die Auswirkungen des In1aa:i\lte1ens des Überein
kommens auf damit zusammenhl!ngende bestehende oder 
geplante ÜbereinldInfte und Programme im gesamten System 
der Vereinten Nationen auszuarbeiten und diesen der Ver
sammlung auf ihrer einundfiJnfzigsten Thgung vorzulegen; 

20. bittet die zustlindigen internationalen Organisationen 
sowie die Entwicklungs- und Finanzierungsinstitutionen, im 

. Rahmen ihrer PrognuDl!le und Aktivitäten die Auswirkungen 
des InkrafttreteDs des Übereinkommens auf den Bedarf der 
Staaten, insbesondere der EntwicklungssJaaten, an technischer 
und finanzieller Hilfe besonders zu berilcbichtigen und die 
auf subregionaler und regionaler Ebene unternommenen 
Initiativen zu~ der Zusammenarbeit bei der wirksamen 
Anwendung des Übereinkommens zu untersti1tzen; 

21. bittet die MitglIedstaaten und andere, die dazu in der 
Lage sind, zum weiteren Ausbau des Stipendienprogramms 
und der Bildungsaktivitäten auf dem Gebiet des Seerechts 
beizutragen, die von der Versammlung in ihrer Resolu
tion 351116 vom 10. Dezember 1980 geschaffen wurden; 

22. ersucht den Generalsekretlir aqJJerrJem, bei der Aus
arbeitung eines integrierten Programms i1ber Meeresange1e
genheiten und Seerecht, das in dem Entwurf des Programm
hm'sha1tsplans für 1996-1997 und im mittelfristigen Plan für 
1998-2003 entsprechenden N1ederschlag finden sollte, die sich 
ans dem Obeieinkommen und ans dieser Resolution er
gebenden Erfordernisse voll zu berilcksichtigen; 

23. ersucht den 0enera1sekre1är fe1'M1', im Binklang mit 
Ziffer 15 a) der Versammlung beginnend mit ihrer fUnfzigsten 
Thgung jllhrlich i1ber die Entwicklungen im Zusammenhang 
mit der DurchfOhrung des Übereinkommens, Ober andere 
Entwicklungen im Zusammenhang mit Meeresange1egenheiten 

. und dem Seerecht sowie i1ber die DurchfOhrung dieser 
Resolution Bericht zu Clstatten; 

24. beschließt, den Punkt "Seerecht' in die vorläufige 
'IlIgesordnung ihrer fUnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

78. PlenarsiIvmg 
6. Dezember 1994 

49129. Das olympische Ideal 

Die Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/10 vom 25. Oktober 
1993, in der sie durch die Erklllrung des Jahres 1994 zum 

to. SIebe Kap. 17 der Agenda 21. 1asI ... "" ...... die ZIII'em 17.116 und 
17.117. 

Internationalen Jahr des Sports und des olympischen Ideals des 
l00jllhrigen Bestehens des Internationalen Olympischen 
Komitees gedachte, 

sowie rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/11 vom 
25. Oktober 1993 Ober die Einhaltung der olympischen 
Waffenruhe, durch die unter anderem die antike griechische 
TradItion der Ekechelrle oder 'olympischen Waffenruhe" 
wiederbelebt wurde, der zufolge wllhrend der Olympischen 
Spiele alle Feindseligkeiten eingestellt werden und so die 
Jugend der Welt für die Sache des Friedens mobilisiert wird, 

rmter Berllckslchligung der Resolution CMlRes.1530 (LX), 
die vom MinisIetrat der Organisation der afn'kanischen Einheit 
auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Tunis veranstnlteten 
sechzigsten ordentlichen Thgung verabschiedet wurde", 

erneut erkII.trend, daß das olympische Ideal darin besteht, 
die internationale Verstlindigung unter den Jugendlichen der 
Welt im Interesse einer harmonischen Entwicklung der 
Menschheit mit Hilfe von Sport und Kultur zu fördern, 

In Anerkennung dessen, daß zwischen dem olympischen 
Ideal und dem Jahr der 'Ibleranz, das von den Vereinten 
Nationen im Einklang mit der Resolution 48/126 der General
'YClsanunlung vom 20. Dezember 1993 im Jahre 1995 began
gen wird, ein Zusammenhang besteht, 

mit Befrledigung Kenntnis nehmend von den Koopexutions
abkommen, die zwischen dem Intemationalen Olympischen 
Komitee und den zuständigen Organen. Organisationen, 
Programmen und Sonderorganisatlonen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere dem Programm der VeI'
einten Nationen für die internationale Drogenbeklimpfung, 
dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, dem Umwelt
programm der Vereinten Nationen, dem Amt des Hohen 
K(l!DmiManl der Vereinten Nutionen für Flüchtlinge, der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, W'tssen
schaft und Kultur und der WeltgesundheitsoTganisatioo 
geschlossen wurden, die a11en Bete1ligten zugute kommen, 

bn Bewl{/Jtseln der Zunahme der Zahl der humanitIIren 
Aktivitäten. die das Intemationale Olympische Komitee 
unternimmt, wie beispielsweise die Gewllhrung von 
NshrungsmiItel-Sofortbilfe an Kinder in vom Krieg verwIIste
ten Gebieten in Z!1sammellllt'beit mit dem Amt des Hohen 
Kommissms der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, sowie im 
Bewußtsein der Zusage des Komitea, beim W'tederautbau der 
vom Krieg zerstörten Sporteinrichtungen, wie beispielsweise 
der bei den Olympischen W'mte.tspielen 1984 in Sara,jewo 
benutzten Ao1agen, behilflich zu sein, 

1. beglllckwtlnscht das Internationale Olympische 
Komitee zu seinexn hundertjllhrigen Bestehen sowie zu den 
Aktivitäten, die es zur Begehung des Internationalen Jahres des 
Sports und des olympischen Ideals im Jahre 1994 in Zu
sammenmbeit mit den internationalen Sportverhiinden und den 
Nationalen Olympischen Komitees organisiert hat; 

2. beg,qjJt den Bericht des PrIIsidenten des Interna
tionalen Olympischen Komitees, der den Mitgliedem der 
Generalversammlung im Zusammenhang mit der Begehung 
des Internationalen Jahres des Sports und des olympischen 
Ideals im Jahre 1994 übermittelt wurde'''; 

... A/49fT20. Anhmtg. 
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3. ersucht den Generalsekretär, die lugend- und Sport- 2. ersucht den Genera1sekretllr tnfIJerdem, der General-
miuister oder die entsprechenden Amtstriiger der MitgJiedstaa- versammlung auf ihrer fiInfligsten Thgung einen umfassenden 
ten der Vereinten Nationen einzuladen und zu ermutigen, sich Bericht darlIber vorzulegen; 
an der Behandlung eines Punktes mit dem TItel ·Schaffung 

. einer friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und 3. beschließt, den Punkt "UnterstlJtzung der BemOhungen 
des olympischen Ideals" zu beteiligen, welche die Versamm- ~ ~::r~~U:: :C~:~yu:m ne: 
lung auf ihrer fllnfzigsteu Thgung, kurz vor dem hundertsten 
Inhrestag der Wiederbelebung der Olympischen Spiele im Vereinten Nationen" in die vorlliufige 'l1Igesordnung Ihrer 
lahre 1896 in Athen vornehmen wird, und ersucht den fllnfzigsteu Tagung aufzunehmen. 
Generalsekretär außerdem, den Präsidenten des Internationalen 
Olympischen Komitees zur Thilnahme einzuladen; 

4. forden die Mitgliedstnnten auf, bei der fllnfzigsteu 
Versammiungstagung zu bekräftigen, daß sie die olympische 
Waffenruhe achten werden, die wiihrend der nächsten, 1996 in 
Atlanta (Vereinigten Stauten von Amerika) anbernumten 
Olympischen Sommerspiele eingehalten werden wird; 

5. bittet den Präsidenten des lnJernationalen Olympi
schen Komitees, die olympische Bewegung zur Unterstützung 
der bevorstehenden Begehung des fllnfzigsten lahrestags der 
Vereinten Nationen und des lahres der Thleraoz im lahre 1995 
zu mobilisieren; 

6. beschlh:ßt, den Punkt • Autbau einer friedlichen und 
besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olympischen 
Ideals· in die vorläufige 'l1Igesordnung ihrer fllnfzigsteu 
Tagung aufzunehmen. 

49130. 

79. Pknmsitvmg 
7. Dezember 1994 

Unterstötmng der Bemilhnngen der Reglernngen 
nm die FIIrdernng nnd K"ßS!ludlerung neuer oder 
wiederhergestellter Demokratien durch das System 
der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

mit Befriedigung feststellend, daß die zweite Internationale 
Konferenz neuer oder wiederhergestellter Demokratien vom 
4. bis 6.1uli 1994 in Managua nbgehalten wurde, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Erkllirung"14 und des 
Aktionsplans'" von Managua, die von der Konferenz ver
nbschiedet wurden, 

insbesondere feststellend, daß die Konferenz in dem 
Aktionsplau beschlossen hat, den Genera1sekretllr der Ver
einten Nationen zu ersuchen, im Einklang mit den gebräuchli
chen Verfahren auf der neunundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung eine Untersuchung der Frage vor
zunebmen, auf welche Weise des System der Vereinten 
Nationen die BernOhungen der Regierungen um die Förderuug 
und Konsolidierung neuer oder wiederhergestellter Demokra
tien unterstlltzen könnte, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen zu untersuchen, mit welchen Mitteln und 
Mechanismen des System der Vereinten Nationen die Bemü· 
hungen der Regierungen um die Förderung und Konsolidie
rung neuer oder wiedethergeste11ter Demokratien unterstlltzen 
könnte; 

... Al49nt3. Anhang I. 
'" Ebd. Anhang D. 

49/62. PaIlIsIInafrage 

A 

80. Plenorsilvmg 
7. Dezember 1994 

AUSSCHUSS FOR DIB AUsOBUNG DER UNVERÄUSSBRLJCIIBN 
RilcH1:E DES PALÄSTlNBNSJSCHEN VOLKES 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (11) vom 29. No
vember 1947, 194 (Ill) vom 11. Dezember 1948, 3236 (XXIX) 
vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376 (XXX) vom 
10. November 1975, 31120 vom 24. November 1976, 32/40 A 
vom 2. Dezember 1977, 33fl8 A und B vom 7. Dezember 
1978, 34/65 A vom 29. November 1979 und 34/65 C vom 
12. Dezember 1979, ES-712 vom 29.1uli 1980, 35/169 A und 
C vom 15. Dezember 1980, 36/120 A und C vom 10. De
zember 1981, ES-7/4 vom 28. April 1982, 37/86 A vom 
10.l.lemmber 1982, 38/58 A vom 13. Dezember 1983,39/49 
A vom 11. Dezember 1984, 40196 A vom 12. Dezember 1985, 
41143 A vom 2. Dezember 1986,42/66 A vom 2. Dezember 
1987, 431175 A vom 15. Dezember 1988, 44/41 A vom 
6. Dezember 1989, 45/67 A vom 6. Dezember 1990,46/74 A 
vom 11. Dezember 1991,47164 A vom 11. Pezember 1992 
und 481158 A vom 20. Dezember 1993, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
~ der unverllnßerlichen Rechte des pallistlnensischen 
Volkes' , 

mit Genugtuung über die Unterzeichnung der Grundsatz
erklllrung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung samt AnhlIngen und Binvernebmlichem Protokoll 
durch die Regierung des stantes Israels und die PalIistinensi
sche Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in 
Washlngton43 sowie übet die darauffolgenden DurchfOhrungs
nbkommen, namentlich des am 4. Mai 1994 in Kairo 1JJIter.. 
zeichnete Abkommen übet den Gaza-Streifen und das Gebiet 
von lericho44

, 

erneut erklilrend, daß die Vereinten Nationen im Hinblick 
auf die PaIlIstinafrage so lange eine ständige Verantwortung 
tragen, bis diese Frage unter Binbeziebung nller ihrer Aspekte 
und entsprechend den Maßstäben des Völkerrechts zufrieden
stellend gelöst ist, 

1. dankt dem Ausschoß für die Ausübung der unyer.. 
äußerlichen Rechte des pa1lIstinensischen Volkes für seine 
BemOhungen bei der Durchfilhrung der ihm von der Gene
ralversammlung übertragenen Aufgnben; 

2. ist der Artfassung, daß der Ausschoß auch ldI:nftig 
einen wertvollen und positiven Beitrag zu den internationalen 

,,, OjfIzJ8lks ProJoIr.oIl der Cle1u!raIv""""""",, N~ 
Tagung. Beilage 35 (Al49J3S). 




